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Ablauf, Tätigkeiten und Ergebnisse der dritten Etappe des  Sachplans geologische Tiefenlager, 2019 bis 2029

Das Ziel von Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager 
ist die raumplanerische Festlegung des geologischen Standort-
gebiets und der Areale für Oberflächeninfrastrukturen für ein 
oder zwei geologische Tiefenlager in der Schweiz. Dieses Verfah-
ren basiert auf dem Raumplanungsgesetz. Ab Mitte der dritten 
Etappe wird für den oder die gewählten Standorte ein Rahmen-
bewilligungsverfahren nach Kernenergiegesetz durchgeführt, in 
welchem die Grundzüge des Projekts sowie die ungefähre Lage 
und Grösse der wichtigsten Bauten bestimmt werden. Beide Ver-
fahren verfolgen als wichtigstes Ziel den grösstmöglichen Schutz 
von Mensch und Umwelt.
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Ab 2019 vergleicht die Nagra die verbleibenden drei Standort-
gebiete sicherheitstechnisch. Sie stützt sich dabei auf die Kriteri-
en des Sachplans und die präzisierten Anforderungen des ENSI. 
Um den geologischen Kenntnisstand weiter zu verbessern führt 
sie Tiefbohrungen durch. Voraussichtlich im Jahr 2022 wird sie 
basierend auf diesen vertieften Untersuchungen den oder die 
sichersten Standorte bestimmen und bekanntgeben.

Im gleichen Zeitraum konkretisiert die Nagra in Zusammenarbeit 
mit den Standortregionen und -kantonen Lage und Ausgestal-
tung der Oberflächeninfrastrukturen sowie die Verteilung der 
Bau- und Betriebsaktivitäten zwischen den einzelnen Arealen so, 
dass die Ziele der Raumplanung und des Umweltschutzes best-
möglich erreicht werden können. Eine Option ist dabei auch die 
Platzierung der Verpackungsanlagen ausserhalb der Standortre-
gion, wo das Lager selbst gebaut werden soll.
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 ` Es wird ein Monitoring möglicher Auswirkungen auf 
 Gesellschaft und Wirtschaft aufgebaut und bei Bedarf kön-
nen auch entsprechende vertiefte Untersuchungen durch-
geführt werden.

 ` Die Entsorgungspflichtigen verhandeln mit den Standortre-
gionen und -kantonen über die Ausrichtung von Abgeltun-
gen und über allfällige Kompensationsmassnahmen. 

Bis 2024 erarbeitet die Nagra für den oder die gewählten Stand-
orte und die ermittelte Konfiguration der Oberflächeninfrastruk-
turen Rahmenbewilligungsgesuche (RBG) und reicht diese beim 
Bund ein. Die wichtigsten Bestandteile des RBG sind der Sicher-
heits- und Sicherungsbericht sowie der Umweltverträglichkeits-
bericht (UVB).

Das RBG wird anschliessend von den Bundesbehörden bezüg-
lich Sicherheit, Raumplanung und Umwelt eingehend überprüft, 
und auch die Standortkantone und -regionen können dazu Stel-
lung nehmen. Nach einer breiten Vernehmlassung entscheidet 
dann der Bundesrat über den Abschluss von Etappe 3 und die 
Rahmenbewilligung. Dieser Entscheid muss vom Parlament ge-
nehmigt werden und es kann dazu eine Volksabstimmung ver-
langt werden.
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